
Samtgemeinde Esens
Fachbereich 2 - Finanzen

Vorlagen-Nr.
SG/156/2013

   

SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin
Finanz-, Wirtschafts und Fremdenverkehrsausschuss 04.09.2013
Samtgemeindeausschuss 12.09.2013
Samtgemeinderat 25.09.2013

Betreff:

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Esens
 
Sachverhalt:

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens wurde am 12. Dezember 2012 vom Samtgemein-
derat beschlossen. 

Die Situation bei der Sporthalle Peldemühle (sh. Vorlage-Nr. 143/1) macht es vorbehaltlich po-
sitiver Entscheidungen in den Gremien erforderlich, einen Nachtragshaushalt aufzustellen. In 
dem beigefügten Zahlenwerk wurden neben den größeren Maßnahmen wie die Sporthalle Pel-
demühle und den Kindergarten Bensersiel auch Anpassungen mit Blick auf bereits realisierte 
Einnahmen und Ausgaben (z. B. auch über- und außerplanmäßige Ausgaben) aufgenommen. 
Eine detaillierte Darstellung erfolgt im Vorbericht.

Hinweis: Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan nebst allen An-
lagen wird ab Mittwoch, 28.08.13, 9.00 Uhr, ausschließlich im Rats- und Bürgerinformati-
onssystem in elektronischer Form bereitgestellt. Auf Anforderung  werden gedruckte Ex-
emplare ausgefertigt und können – aus Zeitgründen - im Rathaus abgeholt werden.

Die Änderungen ergeben die nachfolgende Nachtragssatzung:
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Mit dem Nachtragshaushaltsplan (§ 1) werden 

die bisherigen 
festgesetzten 
Gesamt-beträ-

ge

–Euro-

erhöht 
um

-Euro-

Vermindert
 um

-Euro-

und damit der 
Gesamt-be-

trag des 
Haushalts-
plans ein-
schließlich 

der Nachträ-
ge festge-
setzt auf
-Euro-

Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge 9.220.400 63.500 0 9.283.900
ordentliche Aufwendungen 9.220.400 63.500 0 9.283.900
außerordentliche Erträge 4.500 2.000 0 6.500
außerordentliche Aufwendungen 4.000 2.000 0 6.000
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit

8.980.100 65.500 0 9.045.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit

8.576.500 109.100 0 8.685.600

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 186.500 12.400 0 198.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 920.000 81.500 0 1.001.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 126.300 0 0 126.300
Nachrichtlich: 
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Fi-
nanzhaushalts

9.166.600 77.900 0 9.244.500

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Fi-
nanzhaushalts

9.622.800 190.600 0 9.813.400

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
(§ 2) werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 3) werden nicht veranschlagt.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite (§ 4) beansprucht werden dürfen, 
wird nicht verändert.

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage (§ 5) wird nicht verändert. 

Beschlussvorschlag:
Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2013 wird in vorge-
legter Fassung beschlossen. 
 

Esens, den  23.08.2013

(Antje Huismann)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
SGA Ja: Nein: Enth.:
SG-Rat Ja: Nein: Enth.:

 Anlagenverzeichnis:
1. Nachtragshaushaltssatzung
1. Nachtragshaushaltsplan
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